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Textgegenüberstellung 
Artikel 1: Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes - ASchG 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
INHALTSVERZEICHNIS 
§ 4. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren Festlegung von Maßnahmen 
§ 86. Meldung von Missständen 
§ 93. Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 

INHALTSVERZEICHNIS 
§ 4. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren Festlegung von Maßnahmen 
(Arbeitsplatzevaluierung) 
§ 86. Meldung von Mängeln 
§ 93. Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innenschutzes in 
Genehmigungsverfahren 

§ 2. (1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die 
im Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind. 
Geistliche Amtsträger gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften 
sind keine Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes. Arbeitgeber im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist jede natürliche oder juristische Person, 
Personengesellschaft des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaft, die 
als Vertragspartei des Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses mit dem 
Arbeitnehmer die Verantwortung für das Unternehmen oder den Betrieb trägt. 

§ 2. (1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die 
im Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind. 
Geistliche Amtsträger gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften 
sind keine Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes. Arbeitgeber im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist jede natürliche oder juristische Person oder sonstige 
Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die als Vertragspartei des Beschäftigungs- 
oder Ausbildungsverhältnisses mit dem Arbeitnehmer die Verantwortung für das 
Unternehmen oder den Betrieb trägt. 

§ 2. (7) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
sämtliche Regelungen und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder 
Verringerung arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. 

§ 2. (7) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
sämtliche Regelungen und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder 
Verringerung arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. Unter Gefahren im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch arbeitsbedingte physische und psychische 
Belastungen, zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen führen. 

- § 2. (7a) Unter Gesundheit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist physische und 
psychische Gesundheit zu verstehen. 

§ 2. (9) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen (z.B. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsmediziner, Arzt, 
Beschäftiger) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

§ 2. (9) Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen 
noch nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter. 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. 
Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 
Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur 
Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung 
sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. 
Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 
Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit sowie der Integrität 
und Würde erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen 
zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung 
sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mittel. Mittel. 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von Maßnahmen 
§ 4. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit 

der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 
 1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 
 2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 
 3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 
 4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 
 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 

Zusammenwirken und 
 6. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer. 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von Maßnahmen 
(Arbeitsplatzevaluierung) 

§ 4. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei 
sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 anzuwenden. Insbesondere 
sind dabei zu berücksichtigen: 
 1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 
 2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 
 3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 
 4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 
 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 

Zusammenwirken, 
 6. die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und 
 7. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer. 

(5) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des 
Abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen: 
 1. nach Unfällen, 
 2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begründete Verdacht besteht, 

daß sie arbeitsbedingt sind, 
 3. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für 

Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer schließen lassen, 
 4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren, 
 5. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 3 Abs. 2 und 
 6. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates. 

(5) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des 
Abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen: 
 1. nach Unfällen, 
 2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begründete Verdacht besteht, 

daß sie arbeitsbedingt sind, 
 2a. nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer 

Fehlbeanspruchung, 
 3. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für 

Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer schließen lassen, 
 4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren, 
 5. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 3 Abs. 2 und 
 6. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 
Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner beauftragt werden. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 
Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner sowie sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, 
Toxikologen, Ergonomen, insbesondere jedoch Arbeitspsychologen, beauftragt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden. 

§ 6. (3) Arbeitnehmer, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, daß sie an 
körperlichen Schwächen oder an Gebrechen in einem Maße leiden, daß sie 
dadurch bei bestimmten Arbeiten einer besonderen Gefahr ausgesetzt wären oder 
andere Arbeitnehmer gefährden könnten, dürfen mit Arbeiten dieser Art nicht 
beschäftigt werden. Dies gilt insbesondere für Anfallsleiden, Krämpfe, zeitweilige 
Bewußtseinstrübungen, Beeinträchtigungen des Seh- oder Hörvermögens und 
schwere Depressionszustände. 

§ 6. (3) Arbeitnehmer, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, dass sie auf 
Grund ihrer gesundheitlichen Verfassung bei bestimmten Arbeiten einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt wären oder andere Arbeitnehmer gefährden 
könnten, dürfen mit Arbeiten dieser Art nicht beschäftigt werden. Dies gilt 
insbesondere für Anfallsleiden, Krämpfe, zeitweilige Bewußtseinstrübungen, 
Beeinträchtigungen des Seh- oder Hörvermögens und schwere 
Depressionszustände. 

§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze 
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und 
Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung 
umzusetzen: 
 1. Vermeidung von Risiken; 
 2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
 3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
 4. Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei der Arbeit, insbesondere bei 

der Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von 
Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungsverfahren, vor allem im 
Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei 
maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung 
ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 

 5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 
 6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
 7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten 

Verknüpfung von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, 
sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz; 

 8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem 
Gefahrenschutz; 

 9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 

§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze 
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und 
Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung 
umzusetzen: 
 1. Vermeidung von Risiken; 
 2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
 3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
 4. Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei der Arbeit, insbesondere bei 

der Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von 
Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungsverfahren, vor allem im 
Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei 
maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung 
ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 

 4a. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der 
Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und 
Arbeitsorganisation; 

 5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 
 6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
 7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten 

Verknüpfung von Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz; 

 8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem 
Gefahrenschutz; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 

§ 10. (1) Arbeitgeber haben nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 
Sicherheitsvertrauenspersonen in ausreichender Anzahl zu bestellen. Die 
Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter Berücksichtigung der 
Anzahl der Arbeitnehmer festzulegen. 

§ 10. (1) Arbeitgeber haben nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 
Sicherheitsvertrauenspersonen in ausreichender Anzahl zu bestellen. Die 
Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter Berücksichtigung der 
Anzahl der Arbeitnehmer festzulegen. Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
Arbeitnehmervertreter/innen mit einer besonderen Funktion bei der Sicherheit und 
beim Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer/innen. 

§ 10. (6) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur Arbeitnehmer bestellt 
werden, die die für ihre Aufgaben notwendigen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Arbeitgeber haben den Sicherheitsvertrauenspersonen 
unter Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange Gelegenheit zu geben, die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu erwerben und zu 
erweitern. 

§ 10. (6) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur Arbeitnehmer/innen 
bestellt werden. Sie müssen die für ihre Aufgaben notwendigen persönlichen und 
fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Arbeitgeber haben den 
Sicherheitsvertrauenspersonen unter Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange 
Gelegenheit zu geben, die für ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse 
zu erwerben und zu erweitern. 

§ 15. (1) Arbeitnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Sittlichkeit nach diesem Bundesgesetz, den dazu erlassenen Verordnungen 
sowie behördlichen Vorschreibungen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, 
und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers. Sie 
haben sich so zu verhalten, daß eine Gefährdung soweit als möglich vermieden 
wird. 

§ 15. (1) Arbeitnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Integrität und Würde nach diesem Bundesgesetz, den dazu erlassenen 
Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen gebotenen Schutzmaßnahmen 
anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisungen des 
Arbeitgebers. Sie haben sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung soweit als 
möglich vermieden wird. 

§ 18. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 1. 
Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. – 3. ……. 

§ 18. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat in 
Durchführung des 1. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 3. ……. 

§ 20. (1) – (6) § 20. (1) – (6) 
(7) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass auf Arbeitsstätten im 

Bergbau die erforderlichen Kommunikations-, Warn- und Alarmsysteme 
vorhanden sind, damit im Bedarfsfall unverzüglich Hilfs-, Evakuierungs- und 
Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

§ 23. (5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine 
Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Soweit dies die 
Nutzung und Zweckbestimmung der Räume zulassen, müssen die Fußböden 
befestigt, trittsicher und rutschfest sein. 

§ 23. (5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine 
Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Sie müssen 
befestigt, trittsicher und rutschfest sein. 

§ 32. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 
2. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 

§ 32. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
in Durchführung des 2. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. – 3. …….  1. - 3. ……. 

§ 39. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 
3. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 3. ……. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann unter Berücksichtigung 
der Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer und unter 
Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen sowie auf 
internationale Übereinkommen durch Verordnung Arbeitsmittel bezeichnen, für 
die ein Wartungsbuch zu führen ist. 

§ 39. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
in Durchführung des 3. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 3. ……. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann 
unter Berücksichtigung der Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer und unter Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen sowie auf internationale Übereinkommen durch Verordnung 
Arbeitsmittel bezeichnen, für die ein Wartungsbuch zu führen ist. 

§ 40. (1) – (6) § 40. (1) – (6) 
(7) Soweit Arbeitsstoffe nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, in 
Gefahrenklassen eingestuft sind, gelten für sie die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen nach folgenden 
Maßgaben: 
 1. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit explosionsgefährlichen Eigenschaften 

gelten auch für Arbeitsstoffe der 1. Gefahrenklasse (explosive 
Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff); 

 2. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit brandfördernden Eigenschaften gelten 
auch für Arbeitsstoffe 

 a. der 2. und 3. Gefahrenklasse (entzündbare Gase und Aerosole) 
 b. der 4., 13. und 14. Gefahrenklasse (oxidierende Gase, Flüssigkeiten und 

Feststoffe) 
 c. der 9. und 10. Gefahrenklasse (pyrophore Flüssigkeiten und pyrophore 

Feststoffe) 
 d. der 11. Gefahrenklasse (selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische) 
 e. der 15. Gefahrenklasse (organische Peroxide); 
 3. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit entzündlichen Eigenschaften gelten 

auch für Arbeitsstoffe der 6. und der 7. Gefahrenklasse (entzündbare 
Flüssigkeiten und Feststoffe); 

 4. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit leicht entzündlichen Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 12. Gefahrenklasse (Stoffe oder 
Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln); 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit giftigen Eigenschaften gelten auch für 

Arbeitsstoffe 
 a. der 17. Gefahrenklasse (akute Toxizität), Gefahrenkategorie 1 bis 3 
 b. der 24. und 25. Gefahrenklasse (Zielorgan-Toxizität bei einmaliger oder 

wiederholter Exposition); 
 6. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit gesundheitsschädlichen Eigenschaften 

gelten auch für Arbeitsstoffe der 17. Gefahrenklasse (akute Toxizität), 
Gefahrenkategorie 4; 

 7. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit ätzenden oder reizenden 
Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe der 18. und 19. 
Gefahrenklasse (Ätzung/Reizung der Haut und schwere 
Augenschädigung/Augenreizung); 

 8. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit sensibilisierenden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 20. Gefahrenklasse (Sensibilisierung der 
Atemwege oder der Haut); 

 9. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit erbgutverändernden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 21. Gefahrenklasse (Keimzell-
Mutagenität); 

 10. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit krebserzeugenden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 22. Gefahrenklasse (Karzinogenität); 

 11. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit fortpflanzungsgefährdenden 
Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe der 23. Gefahrenklasse 
(Reproduktionstoxizität). 

§ 41. (4) Werden Arbeitsstoffe von Arbeitgebern erworben, gilt für die 
Ermittlung und Einstufung gemäß Abs. 2 folgendes: 
 1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, 

dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997, dem 
Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), BGBl. Nr. 325/1990, oder dem Biozid-
Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, gekennzeichnet oder 
deklariert ist, können Arbeitgeber, die über keine anderen Erkenntnisse 
verfügen, davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kennzeichnung 
zutreffend und vollständig sind. 

 2. ……. 

§ 41. (4) Werden Arbeitsstoffe von Arbeitgebern erworben, gilt für die 
Ermittlung und Einstufung gemäß Abs. 2 folgendes: 
 1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, 

dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997, dem 
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102/2002, oder 
dem Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, 
gekennzeichnet oder deklariert ist, können Arbeitgeber, die über keine 
anderen Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass die Angaben dieser 
Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind. 

 2. ……. 
 § 45. (3a) Kann eine Überschreitung des MAK-Wertes trotz Vornahme aller 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anderen Maßnahmen nach § 43 ASchG nicht vermieden werden, haben 
Arbeitgeber/innen dafür zu sorgen, dass geeigneter Atemschutz verwendet wird. 
Die Verwendung von Atemschutz ist auf ein absolutes zeitliches Minimum zu 
reduzieren. Es sind entsprechende Erholungszeiten während der Arbeiten je nach 
physischer und klimatischer Belastung festzulegen. 

§ 48. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 
4. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 4. ……. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann mit Verordnung 
anordnen, daß die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 und 2 (Verbot von Stoffen oder 
Verfahren), Abs. 5 (Meldung der Verwendung an das Arbeitsinspektorat), Abs. 7 
(Begründung für die Verwendung), § 43 Abs. 1 (Verwendung im geschlossenen 
System), § 44 Abs. 4 (Zugang zu Gefahrenbereichen) und § 47 (Verzeichnis der 
Arbeitnehmer) auch für gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe anzuwenden sind, 
die andere gefährliche Eigenschaften als die in der jeweiligen Bestimmung 
genannten aufweisen, wenn dies unter Bedachtnahme auf arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse, auf den jeweiligen Stand der Technik oder auf internationale 
Abkommen erforderlich ist. 

§ 48. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
in Durchführung des 4. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 4. ……. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann mit 
Verordnung anordnen, daß die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 und 2 (Verbot von 
Stoffen oder Verfahren), Abs. 5 (Meldung der Verwendung an das 
Arbeitsinspektorat), Abs. 7 (Begründung für die Verwendung), § 43 Abs. 1 
(Verwendung im geschlossenen System), § 44 Abs. 4 (Zugang zu 
Gefahrenbereichen) und § 47 (Verzeichnis der Arbeitnehmer) auch für 
gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe anzuwenden sind, die andere gefährliche 
Eigenschaften als die in der jeweiligen Bestimmung genannten aufweisen, wenn 
dies unter Bedachtnahme auf arbeitsmedizinische Erkenntnisse, auf den jeweiligen 
Stand der Technik oder auf internationale Abkommen erforderlich ist. 

§ 52. Die untersuchenden Ärzte haben bei Durchführung von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen vorzugehen: 
 1. – 4. ……. 
 5. Der Befund samt Beurteilung ist unverzüglich dem ärztlichen Dienst des 

zuständigen Arbeitsinspektorates in zweifacher Ausfertigung zu 
übermitteln. 

§ 52. Die untersuchenden Ärzte haben bei Durchführung von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen vorzugehen: 
 1. – 4. ……. 
 5. Der Befund samt Beurteilung ist unverzüglich dem ärztlichen Dienst des 

zuständigen Arbeitsinspektorates zu übermitteln. 

§ 56. (2) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit und Soziales 
zu erteilen, wenn der Arzt die Bestätigung erbringt, daß er eine der jeweiligen 
Untersuchung entsprechende Ausbildung absolviert hat und nachweist, daß er 
 
 
 
 
 
 
 1. die persönliche Qualifikation sowie die sachlichen Voraussetzungen für 

die Durchführung der jeweiligen Untersuchung zur Gänze selbst erfüllt 

§ 56. (2) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu erteilen, wenn der Arzt die Bestätigung erbringt, dass er 
eine der jeweiligen Untersuchung entsprechende Ausbildung absolviert hat und 
nachweist, dass er 
 1. zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des 

Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt ist und eine vom 
Bundesminister für Gesundheit anerkannte arbeitsmedizinische 
Ausbildung gemäß § 38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert hat, 

 2. die persönliche Qualifikation sowie die sachlichen Voraussetzungen für 
die Durchführung der jeweiligen Untersuchung zur Gänze selbst erfüllt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder 

 2. zu Teilbereichen der jeweiligen Untersuchung andere Ärzte oder 
geeignete Labors heranzieht, die diese Voraussetzungen erfüllen. 

oder 
 3. zu Teilbereichen der jeweiligen Untersuchung andere Ärzte oder 

geeignete Labors heranzieht, die diese Voraussetzungen erfüllen. 
§ 56. (5) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit und Soziales 

zu widerrufen, wenn 
 1. die Untersuchung oder die Auswertung der Ergebnisse mangelhaft 

vorgenommen wurde, insbesondere gegen die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Durchführung von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen verstoßen wurde, oder 

 2. innerhalb der letzten fünf Jahre trotz rechtskräftig erteilter Ermächtigung 
keine entsprechenden Untersuchungen vorgenommen wurden oder 

 3. die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung nicht mehr 
vorliegen oder Auflagen, unter denen die Ermächtigung erteilt wurde, 
nicht eingehalten werden. 

§ 56. (5) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu widerrufen, wenn 
 1. die Untersuchung oder die Auswertung der Ergebnisse mangelhaft 

vorgenommen wurde, insbesondere gegen die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Durchführung von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen verstoßen wurde, oder 

 2.  die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung nicht mehr 
vorliegen oder Auflagen, unter denen die Ermächtigung erteilt wurde, 
nicht eingehalten werden. 

(5a) Die Ermächtigung erlischt, wenn der/die Ermächtigte innerhalb der 
letzten fünf Jahre keine entsprechenden Untersuchungen vorgenommen hat. 

§ 56. (7) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat jährlich eine Liste 
der ermächtigten Ärzte zu erstellen und den gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie auf Anfrage auch sonstigen Personen zu 
übermitteln. Diese Liste hat zu enthalten: Namen, Anschrift und Telefonnummer 
der Ärzte sowie die Art der Untersuchung, für die eine Ermächtigung vorliegt. 

§ 56. (7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
jährlich eine Liste der ermächtigten Ärzte zu erstellen und im Internet zu 
veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: Namen, Anschrift und 
Telefonnummer der Ärzte sowie die Art der Untersuchung, für die eine 
Ermächtigung vorliegt. 

§ 57. (6) Die zuständigen Träger der Unfallversicherung sind berechtigt, die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Kosten von Untersuchungen nach Abs. 
3 stichprobenartig bei den ermächtigten Ärzten zu überprüfen. Die ermächtigten 
Ärzte haben in diesem Zusammenhang Auskünfte im erforderlichen Umfang nach 
Maßgabe des Abs. 7 zu erteilen. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Auskunftserteilung ist dem betreffenden ermächtigten Arzt gegenüber glaubhaft zu 
machen. 

§ 57. (6) Die zuständigen Träger der Unfallversicherung sind berechtigt, die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Kosten von Untersuchungen nach Abs. 
3 stichprobenartig bei den Ärzten zu überprüfen. Die Ärzte haben in diesem 
Zusammenhang Auskünfte im erforderlichen Umfang nach Maßgabe des Abs. 7 zu 
erteilen. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Auskunftserteilung ist dem 
betreffenden Arzte gegenüber glaubhaft zu machen. 

§ 59. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 5. 
Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 3. ……. 

§ 59. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat in 
Durchführung des 5. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. - 3. ……. 

§ 60. (1) … 
(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, daß Belastungen durch Monotonie, 

einseitige Belastung sowie Belastungen durch taktgebundene Arbeiten und 
Zeitdruck möglichst gering gehalten und ihre gesundheitsschädigenden 

§ 60. (1) ….. 
(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Zwangshaltung möglichst 

vermieden wird und Belastungen durch Monotonie, einseitige Belastung, 
Belastungen durch taktgebundene Arbeiten und Zeitdruck sowie sonstige 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auswirkungen abgeschwächt werden. 

(3)… 
psychische Belastungen möglichst gering gehalten und ihre 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt werden. 

(3) …. 
(4) Arbeitgeber/innen haben im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren im Bergbau für gefährliche Arbeiten oder normalerweise gefahrlose 
Arbeiten, die sich mit anderen Arbeitsvorgängen überschneiden und daher eine 
ernste Gefährdung bewirken können, ein Arbeitsfreigabesystem samt den 
notwendigen Schutz- und Rettungsmaßnahmen festzulegen und eine geeignete 
fachkundige Person zu benennen, die die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
Berufserfahrungen besitzt und mit den möglichen Gefahren und den erforderlichen 
Schutz- und Rettungsmaßnahmen vertraut ist. Es ist dafür zu sorgen, dass die 
festgelegten Arbeiten erst durchgeführt werden, nachdem die benannte Person 
sich davon überzeugt hat, dass die laut Arbeitsfreigabesystem festgelegten Schutz- 
und Rettungsmaßnahmen durchgeführt sind, und die Arbeitsfreigabe erteilt hat. 

§ 62. (5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 
oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur 
unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführt werden. Taucherarbeiten, 
bestimmte Bauarbeiten sowie sonstige Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder 
der Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur unter Aufsicht von Personen 
durchgeführt werden, die hiefür geeignet sind und die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen. 

§ 62. (5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 
oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur 
unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführt werden. Taucherarbeiten, 
bestimmte Bauarbeiten sowie sonstige Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder 
der Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur unter Aufsicht von Personen 
durchgeführt werden, die hiefür geeignet sind und über fachliche Kenntnisse 
verfügen. 

§ 62. (6) Abs. 5 gilt nicht für Tätigkeiten, für die die Regelungen des 
Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I 38/199, über verantwortliche Personen 
anzuwenden sind. 

(6) entfällt 

§ 62. (8) Arbeitgeber haben ein Verzeichnis jener Arbeitnehmer zu führen, 
die Tätigkeiten im Sinne des Abs. 2 bis 5 durchführen. Dieses Verzeichnis muss 
auch Angaben über den Nachweis der Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis 
ist stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 

§ 62. (8) Arbeitgeber haben ein Verzeichnis jener Arbeitnehmer zu führen, 
die Tätigkeiten im Sinne des Abs. 2 bis 5, ausgenommen das Führen von Kranen 
und Staplern, durchführen. Dieses Verzeichnis muss auch Angaben über den 
Nachweis der Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf dem 
aktuellen Stand zu halten. 

§ 67. (5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen bzw. Geräten sind 
die nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder der Art der 
Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von Abs. 2 und 3 zulässig: 
 1. - 3. ……. 
 4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer kleinen Daten- 

§ 67. (5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen bzw. Geräten sind 
die nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder der Art der 
Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von Abs. 2 und 3 zulässig: 
 1. - 3. ……. 
 4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer kleinen Daten- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder Meßwertanzeigevorrichtung, die zur direkten Benutzung des Gerätes 
erforderlich sind, und 

 5. ……. 

oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur direkten Benutzung des Gerätes 
erforderlich ist, und 

 5 ……. 
§ 69. (1) - (6) § 69. (1) - (6) 

(7) Arbeitgeber/innen haben im Bergbau jedem/jeder untertägig beschäftigten 
Arbeitnehmer/in jeweils einen umgebungsluftunabhängigen Selbstretter 
(Sauerstoffselbstretter) zur Verfügung zu stellen. 

§ 72. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung des 
6. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. jene Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse erforderlich ist, 

die Ermächtigung nach § 63 sowie die Anerkennung ausländischer 
Zeugnisse über den Nachweis der Fachkenntnisse, 

 2. - 6. … 

§ 72. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
in Durchführung des 6. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. jene Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse erforderlich ist, 

die Ermächtigung nach § 63 einschließlich der Grundzüge der Ausbildung 
zur Vermittlung der notwendigen Fachkenntnisse sowie die Anerkennung 
ausländischer Zeugnisse über den Nachweis der Fachkenntnisse, 

 2. - 6. … 
§ 74. (1) Die erforderlichen Fachkenntnisse sind durch ein Zeugnis über den 

erfolgreichen Abschluß einer vom Bundesminister für Arbeit und Soziales 
anerkannten Fachausbildung nachzuweisen. 

§ 74. (1) Die erforderlichen Fachkenntnisse sind durch ein Zeugnis über den 
erfolgreichen Abschluss einer vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz anerkannten Fachausbildung nachzuweisen. 

§ 75. (1) Für den Betrieb eines sicherheitstechnischen Zentrums im Sinne 
dieses Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. Die sicherheitstechnische Leitung des Zentrums muß einer 

Sicherheitsfachkraft übertragen sein, die die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweist und die sicherheitstechnische Betreuung im 
Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausübt. 

 2. - 4. … 

§ 75. (1) Für den Betrieb eines sicherheitstechnischen Zentrums im Sinne 
dieses Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. Die sicherheitstechnische Leitung des Zentrums muss einer 

Sicherheitsfachkraft übertragen sein, die die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweist und die sicherheitstechnische Betreuung ausübt. 

 
 2.  bis 4. …. 

§ 75. (2) Der Betreiber eines sicherheitstechnischen Zentrums hat dem 
Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu melden: 
 1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: 

Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, 
Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 

 2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach 
Z 1, 

 3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

§ 75. (2) Der Betreiber eines sicherheitstechnischen Zentrums hat dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu melden: 
 1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: 

Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, 
Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 

 2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach 
Z 1, 

 3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 75. (4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jährlich 

eine Liste der sicherheitstechnischen Zentren zu erstellen und sie den 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie auf Anfrage auch 
sonstigen Personen zu übermitteln. Diese Liste hat zu enthalten: Namen der 
Betreiber, Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der 
Zentren. In diese Liste sind alle sicherheitstechnischen Zentren aufzunehmen, bei 
denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 
1, so ist das betreffende Zentrum aus der Liste zu streichen. 

§ 75. (4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
jährlich eine Liste der sicherheitstechnischen Zentren zu erstellen und sie im 
Internet zu veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: Namen der Betreiber, 
Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In 
diese Liste sind alle sicherheitstechnischen Zentren aufzunehmen, bei denen die 
Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, dass sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 
erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 1, so 
ist das betreffende Zentrum aus der Liste zu streichen. 

§ 78a. (6) Die zuständigen Arbeitsinspektorate sind verpflichtet, dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung für die Erfüllung der durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben mindestens einmal pro Kalenderjahr 
folgende Daten der von ihnen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich erfaßten 
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern zu übermitteln: 
 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
 2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE 1995, 
 3. Anschriften der Arbeitsstätten. 

§ 78a. (6) Die zuständigen Arbeitsinspektorate sind verpflichtet, dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung für die Erfüllung der durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben mindestens einmal pro Kalenderjahr 
folgende Daten der von ihnen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich erfaßten 
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern zu übermitteln: 
 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
 2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE, 
 3. Anschriften der Arbeitsstätten. 

§ 78a. (7) Der zuständige Träger der Unfallversicherung ist verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mindestens 
einmal jährlich oder auf Verlangen folgende Daten der von ihm erfassten 
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern, für die ein Präventionszentrum in 
Anspruch genommen wird, zu übermitteln, soweit diese Arbeitsstätten in deren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen: 
 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
 2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE 1995, 
 3. Anschriften der Arbeitsstätten und 
 4. Angabe des Datums von Besichtigungen der Arbeitsstätten. 

(8)…. 

§ 78a. (7) Der zuständige Träger der Unfallversicherung ist verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mindestens 
einmal jährlich oder auf Verlangen folgende Daten der von ihm erfassten 
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern, für die ein Präventionszentrum in 
Anspruch genommen wird, zu übermitteln, soweit diese Arbeitsstätten in deren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen: 
 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
 2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE, 
 3. Anschriften der Arbeitsstätten und 
 4. Angabe des Datums von Besichtigungen der Arbeitsstätten. 

(8)…. 
§ 79. (2) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, 
BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt sind und eine vom Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß 
§ 38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert haben. 

§ 79. (2) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, 
BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt sind und eine vom Bundesminister für 
Gesundheit anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 des 
Ärztegesetzes 1998 absolviert haben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 80. (1) Für den Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zentrums im Sinne 

dieses Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. Die ärztliche Leitung des Zentrums muß einem Arzt übertragen sein, der 

über die erforderliche Ausbildung verfügt und die arbeitsmedizinische 
Betreuung im Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausübt. 

 2. - 4. … 

§ 80. (1) Für den Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zentrums im Sinne 
dieses Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. Die ärztliche Leitung des Zentrums muss einem Arzt übertragen sein, der 

über die erforderliche Ausbildung verfügt und die arbeitsmedizinische 
Betreuung ausübt. 

 2. - 4. … 
§ 80. (2) Der Betreiber eines arbeitsmedizinischen Zentrums hat dem 

Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu melden: 
 1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: 

Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, 
Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 

 2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach 
Z 1, 

 3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

§ 80. (2) Der Betreiber eines arbeitsmedizinischen Zentrums hat dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu melden: 
 1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: 

Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, 
Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 

 2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach 
Z 1, 

 3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 
§ 80. (4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jährlich 

eine Liste der arbeitsmedizinischen Zentren zu erstellen und sie den 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Österreichischen 
Ärztekammer sowie auf Anfrage auch sonstigen Personen zu übermitteln. Diese 
Liste hat zu enthalten: Namen der Betreiber, Namen der Leiter, Anschriften, 
Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In diese Liste sind alle 
arbeitsmedizinischen Zentren aufzunehmen, die eine Meldung nach Abs. 2 Z 1 
erstattet haben und bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im 
Sinne des § 130 Abs. 6 Z 2, so ist das betreffende Zentrum aus der Liste zu 
streichen. 

§ 80. (4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
jährlich eine Liste der arbeitsmedizinischen Zentren zu erstellen und sie im 
Internet zu veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: Namen der Betreiber, 
Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In 
diese Liste sind alle arbeitsmedizinischen Zentren aufzunehmen, die eine Meldung 
nach Abs. 2 Z 1 erstattet haben und bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben 
hat, dass sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige 
Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 2, so ist das betreffende Zentrum aus der 
Liste zu streichen. 

§ 82a. (3) Für jeden Arbeitnehmer, der mindestens 50-mal im Kalenderjahr 
Nachtarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 1 des Nachtschwerarbeitsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 354/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 181/1999 leistet, 
erhöht sich die jährliche Präventionszeit um je 0,5 Stunden pro Kalenderjahr. 

§ 82a. (3) Für jeden Arbeitnehmer, der mindestens 50-mal im Kalenderjahr 
Nachtarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 1 des Nachtschwerarbeitsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 354/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 181/1999 leistet, 
erhöht sich die jährliche Präventionszeit um je 0,5 Stunden pro Kalenderjahr. 

§ 84. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete 
Einsatzzeit und die nach diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten zu 
führen, insbesondere auch über die von ihnen durchgeführten Besichtigungen und 
Untersuchungen sowie deren Ergebnisse. Den Organen der Arbeitsinspektion ist 
auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. Nach Beendigung ihrer 

§ 84. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete 
Einsatzzeit und die nach diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten zu 
führen, insbesondere auch über die von ihnen durchgeführten Besichtigungen und 
Untersuchungen sowie deren Ergebnisse. Die Präventivfachkräfte haben den 
Organen der Arbeitsinspektion auf deren Verlangen Einsicht in diese Unterlagen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß Abs. 
2 und 3 an ihre Nachfolger im Betrieb zu übergeben. 

zu gewähren oder Kopien dieser Unterlagen zu übermitteln. Nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß 
Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger im Betrieb zu übergeben. 

§ 84. (3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuß, so haben die 
Präventivfachkräfte dem Arbeitgeber jährlich einen zusammenfassenden Bericht 
über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
vorzulegen, der auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit zu enthalten hat. Der Arbeitgeber hat diesen Bericht den 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine 
Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle 
zur Einsichtnahme durch die Arbeitnehmer aufzulegen. Dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat hat der Arbeitgeber auf Verlangen eine Ausfertigung dieses 
Berichtes zu übermitteln. 

§ 84. (3) Präventivfachkräfte haben dem Arbeitgeber jährlich einen 
zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische 
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit und alle zwei Jahre eine Bilanz des 
betrieblichen Arbeitnehmer/innenschutzes zu enthalten hat. Der Arbeitgeber hat 
diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine 
Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle 
zur Einsichtnahme durch die Arbeitnehmer aufzulegen. Dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat hat der Arbeitgeber auf Verlangen eine Ausfertigung dieses 
Berichtes zu übermitteln. 

Meldung von Mißständen 
§ 86. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer Aufgaben 

festgestellten Mißstände auf dem Gebiet der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes dem Arbeitgeber oder der sonst für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlichen Person sowie den 
Belegschaftsorganen mitzuteilen. 

Meldung von Mängeln 
§ 86. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer Aufgaben 

festgestellten Mängel auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
dem Arbeitgeber oder der sonst für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlichen Person sowie den 
Belegschaftsorganen mitzuteilen. 

§ 86. (3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuß besteht, haben 
Präventivfachkräfte das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie 
der Auffassung sind, daß die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und 
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie erfolglos vom 
Arbeitgeber eine Beseitigung dieser Mißstände verlangt haben. 

§ 86. (3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, haben 
Präventivfachkräfte das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie 
der Auffassung sind, dass die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und 
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie erfolglos vom 
Arbeitgeber eine Beseitigung dieser Mängel verlangt haben. 

§ 88. (3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 
 1. - 3. ……. 
 4. der Arbeitsmediziner oder, wenn mehrere Arbeitsmediziner für die 

Arbeitsstätte bestellt sind, deren Leiter oder sein Vertreter; 
 5. - 6. ……. 

§ 88. (3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 
 1. - 3. ……… 
 4. der Arbeitsmediziner oder, wenn mehrere Arbeitsmediziner für die 

Arbeitsstätte bestellt sind, deren Leiter; 
 5. - 6. ……. 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt beauftragen, sicherheitstechnische 
Zentren und arbeitsmedizinische Zentren einzurichten und zu betreiben, wenn dies 
für eine ausreichende sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
kann durch Verordnung die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt beauftragen, 
sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische Zentren einzurichten und zu 
betreiben, wenn dies für eine ausreichende sicherheitstechnische und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geboten ist. arbeitsmedizinische Betreuung geboten ist. 

§ 90. Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in 
Durchführung des 7. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Fachausbildung für 

Sicherheitsfachkräfte, die Durchführung der Fachausbildung und die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachausbildung, wobei in der 
Verordnung Übergangsregelungen für die bei Inkrafttreten der 
Verordnung bereits tätigen Sicherheitsfachkräfte vorzusehen sind; 

 2. die Voraussetzungen für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Zentren. 

§ 90. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat in 
Durchführung des 7. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Fachausbildung für 

Sicherheitsfachkräfte, die Durchführung der Fachausbildung und die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachausbildung, wobei in der 
Verordnung Übergangsregelungen für die bei Inkrafttreten der 
Verordnung bereits tätigen Sicherheitsfachkräfte vorzusehen sind; 

 2. die Voraussetzungen für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Zentren. 

§ 91. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales in grundsätzlichen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei 
der Arbeit und zu seiner Information über Organisation und Tätigkeit der 
Präventionszentren der Träger der Unfallversicherung ist ein 
Arbeitnehmerschutzbeirat einzurichten. 

§ 91. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz in grundsätzlichen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und zu seiner Information über Organisation 
und Tätigkeit der Präventionszentren der Träger der Unfallversicherung ist ein 
Arbeitnehmerschutzbeirat einzurichten. 

§ 91. (3) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören weiters je ein Vertreter der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter an, wenn der gesetzliche 
Aufgabenbereich dieser Institutionen durch den Beratungsgegenstand berührt 
wird. 
Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehört weiters ein Vertreter des Verbandes der 
Elektrizitätswerke Österreichs an, wenn nach dem Beratungsgegenstand die 
Interessen der Elektrizitätswerke berührt werden. 

§ 91. (3) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören weiters je ein Vertreter der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau und der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter an, wenn der gesetzliche Aufgabenbereich dieser 
Institutionen durch den Beratungsgegenstand berührt wird. 
Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehört weiters ein Vertreter von Österreichs 
Energie an, wenn nach dem Beratungsgegenstand die Interessen der 
Elektrizitätswirtschaft berührt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 

§ 93. (1) Eine Arbeitsstättenbewilligung ist nicht erforderlich für 
 1. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im Sinne der Gewerbeordnung 

1994, BGBl. Nr. 194, 
 2. bewilligungspflichtige Bergbauanlagen im Sinne des 

Mineralrohstoffgesetzes, 
 3. genehmigungspflichtige Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes, 

RGBl. Nr. 5/1907, 
 4. Eisenbahnanlagen, die einer Betriebsbewilligung im Sinne des § 37 des 

Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, bedürfen, 
 5. bewilligungspflichtige Schifffahrtsanlagen im Sinne des § 47 und 

bewilligungspflichtige sonstige Anlagen im Sinne des § 66 des 
Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, 

 6. bewilligungspflichtige Bäder im Sinne des Bäderhygienegesetzes, BGBl. 
Nr. 254/1976, und 

 7. genehmigungspflichtige Abfall- und Altölbehandlungsanlagen im Sinne 
der §§ 28 bis 30 des Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, 

 8. bewilligungspflichtige Anlagen und Zivilflugplätze im Sinne des 
Luftfahrtgesetzes 1957, BGBl.Nr. 253, 

 9. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen und Verbrauchslager im Sinne 
des Schieß- und Sprengmittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935. 

Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innenschutzes in Genehmigungsverfahren 
§ 93. (1) In folgenden Genehmigungsverfahren sind die Belange des 

Arbeitnehmer/innenschutzes zu berücksichtigen: 
 1. Genehmigung von Betriebsanlagen nach der Gewerbeordnung 1994, 

BGBl. Nr. 194, 
 2.  Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplänen nach dem 

Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, 
 3. Genehmigung von Apotheken nach dem Apothekengesetz, RGBl. Nr. 

5/1907, 
 4. Genehmigung von Eisenbahnanlagen nach dem Eisenbahngesetz 1957, 

BGBl. Nr. 60, 
 5. Bewilligung von Schifffahrtsanlagen im Sinne des § 47 und von sonstigen 

Anlagen im Sinne des § 66 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, 
 6. Bewilligung von Bädern nach dem Bäderhygienegesetz, BGBl. Nr. 

254/1976, 
 7. Genehmigung von Abfall- und Altölbehandlungsanlagen nach §§ 37 bis 

65 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, 
 8. Bewilligung von Anlagen und Zivilflugplätze im Sinne des 

Luftfahrtgesetzes 1957, BGBl. Nr. 253, 
 9. Bewilligung von Lagern nach § 35 des Sprengmittelgesetzes 2010 – SprG, 

BGBl. I Nr. 121/2009, 
 10. Genehmigung von Seilbahnanlagen nach dem Seilbahngesetz 2003 – 

SeilbG 2003, BGBl. I Nr. 103, 
 11. Bewilligung von Zoos oder Tierheimen nach § 23 des Tierschutzgesetzes –

TSchG, BGBl. I Nr. 118/2004. 
§ 93. (2) In den in Abs. 1 angeführten Genehmigungsverfahren sind die 

Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen. Dem jeweiligen 
Genehmigungsantrag sind die in § 92 Abs. 3 genannten Unterlagen anzuschließen. 
Die genannten Anlagen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie den 
Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen und zu erwarten ist, daß überhaupt 
oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigneten 
Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles 
voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
vermieden werden. Für die Vorschreibung von Auflagen ist § 92 Abs. 2 letzter 

§ 93. (2) In diesen Verfahren sind dem jeweiligen Genehmigungsantrag die in 
§ 92 Abs. 3 genannten Unterlagen anzuschließen. Die genannten Anlagen dürfen 
nur genehmigt werden, wenn sie den Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen 
und zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls 
vorzuschreibenden geeigneten Bedingungen und Auflagen die nach den 
Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden werden. Für die Vorschreibung von 
Auflagen ist § 92 Abs. 2 letzter Satz anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Satz anzuwenden. 

 § 93. (6) Die in Abs. 1 genannten Arbeitsstätten bedürfen keiner 
Arbeitsstättenbewilligung nach § 92. 

§ 94. (1) In folgenden Verfahren sind die mit dem Genehmigungsgegenstand 
zusammenhängenden Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen: 
 1. – 9. ……. 

§ 94. (1) In folgenden Verfahren sind die mit dem Genehmigungsgegenstand 
zusammenhängenden Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen: 
 1. – 9. ……. 
 10. Verfahren zur Bewilligung von Einrichtungen und Arbeitsmitteln nach 

dem Seilbahngesetz 2003 – SeilbG 2003, BGBl. I Nr. 103/2003, 
 11. Verfahren zur Genehmigung von mobilen Behandlungsanlagen gemäß 

§ 52 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 
102/2002. 

§ 94. (1) – (5) § 94. (1) - (5) 
(5a) Sind für mehrere identische Arbeitsstätten eines Arbeitgebers/einer 

Arbeitgeberin oder für mehrere identische Arbeitsmittel, die in verschiedenen 
Arbeitsstätten eines Arbeitgebers/einer Arbeitgeberin verwendet werden sollen, 
und für die vollkommen identische Voraussetzungen vorliegen, solche 
Vorschreibungen erforderlich, so ist für das Verfahren die für den 
Unternehmenssitz zuständige Behörde zuständig. 

(5b) Sofern dies im Sinne der Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
zweckmäßig ist, können die zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer/innen erforderlichen Maßnahmen auch einer von dem/der 
Arbeitgeber/in verschiedenen Person vorgeschrieben werden, wie insbesondere 
dem/der Genehmigungswerber/in in Verfahren nach § 93 Abs. 1 und 3 und § 94 
Abs. 1 oder dem/der Inhaber/in oder dem/der Betreiber/in einer mehrere 
Arbeitsstätten umfassenden Gesamtanlage. 

§ 94. (6) Für Auflagen und Maßnahmen nach Abs. 1 bis 5 ist § 92 Abs. 2 
letzter Satz anzuwenden. 

§ 94. (6) Für Auflagen und Maßnahmen nach Abs. 1 bis 5b ist § 92 Abs. 2 
letzter Satz anzuwenden. 

§ 99. (2) Über Berufungen gegen die nach diesem Bundesgesetz erlassenen 
Bescheide des Arbeitsinspektorates entscheidet der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit. 

§ 99. (2) Über Berufungen gegen die nach diesem Bundesgesetz erlassenen 
Bescheide des Arbeitsinspektorates entscheidet der Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz. 

§ 99. (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die „zuständige Behörde” 
verwiesen wird, ist darunter zu verstehen: 

§ 99. (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die „zuständige Behörde” 
verwiesen wird, ist darunter zu verstehen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. - 2 ……. 
 3. bei Krankenanstalten, deren Errichtung und Betrieb nach den in 

Ausführung des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, ergangenen 
landesgesetzlichen Bestimmungen einer Genehmigung durch die 
Landesregierung bedarf, der Landeshauptmann, 

 3a. bei Kuranstalten, deren Errichtung und Betrieb nach den in Ausführung 
des Bundesgesetzes über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, BGBl. 
Nr. 272/1958, ergangenen landesgesetzlichen Bestimmungen einer 
Genehmigung durch die Landesregierung bedarf, der Landeshauptmann, 

 4. ……. 
 5.  bei Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, deren Errichtung nach 

den in Ausführung des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, BGBl. 
Nr. 260/1975, ergangenen landesgesetzlichen Bestimmungen einer 
Genehmigung durch die Landesregierung bedarf, der Landeshauptmann, 

 6. – 8. ……. 

 1. - 2. ……. 
 3. bei Krankenanstalten, deren Errichtung und Betrieb nach den in 

Ausführung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten 
(KAKUG), BGBl. Nr. 1/1957, ergangenen landesgesetzlichen 
Bestimmungen einer Genehmigung durch die Landesregierung bedarf, der 
Landeshauptmann, 

 3a. entfällt 
 
 
 4. ……. 
 5. bei Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, deren Errichtung nach 

den in Ausführung des Elektrizitätswirtschafts- und 
-organisationsgesetzes (ElWOG), BGBl. I Nr. 143/1998, ergangenen 
landesgesetzlichen Bestimmungen einer Genehmigung durch die 
Landesregierung bedarf, der Landeshauptmann, 

 6. – 8. ……. 
§ 99. (4) Der Instanzenzug richtet sich bei den in § 93 Abs. 1 angeführten 

Arbeitsstätten nach den jeweiligen für die Arbeitsstätte geltenden 
Genehmigungsvorschriften. In den in Abs. 3 Z 3 bis 5 genannten Fällen ist 
Berufungsbehörde der Bundesminister für Arbeit und Soziales, in den Fällen des 
Abs. 3 Z 8 der Landeshauptmann. 

§ 99. (4) Der Instanzenzug richtet sich bei den in § 93 Abs. 1 angeführten 
Arbeitsstätten nach den jeweiligen für die Arbeitsstätte geltenden 
Genehmigungsvorschriften. In den in Abs. 3 Z 3 bis 5 genannten Fällen ist 
Berufungsbehörde der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, in den Fällen des Abs. 3 Z 8 der Landeshauptmann. 

§ 101. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat in Durchführung 
des 8. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. bis 4. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung 
weitere bundesgesetzliche Bewilligungsverfahren den in § 93 Abs. 1 angeführten 
Verfahren gleichstellen, wenn gewährleistet ist, daß in diesen Verfahren die 
Arbeitnehmerschutzbelange in gleicher Weise berücksichtigt werden wie in einem 
Arbeitsstättenbewilligungsverfahren. Eine solche Verordnung darf nur im 
Einvernehmen mit dem für dieses bundesgesetzliche Bewilligungsverfahren 
zuständigen Bundesminister erlassen werden. 

§ 101. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
hat in Durchführung des 8. Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 
 1. bis 4. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann 
durch Verordnung weitere bundesgesetzliche Bewilligungsverfahren den in § 93 
Abs. 1 angeführten Verfahren gleichstellen, wenn gewährleistet ist, daß in diesen 
Verfahren die Arbeitnehmerschutzbelange in gleicher Weise berücksichtigt 
werden wie in einem Arbeitsstättenbewilligungsverfahren. Eine solche 
Verordnung darf nur im Einvernehmen mit dem für dieses bundesgesetzliche 
Bewilligungsverfahren zuständigen Bundesminister erlassen werden. 

§ 106. (3) Die nachstehend angeführten Bestimmungen der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) gelten bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die den entsprechenden Gegenstand 

§ 106. (3) Die nachstehend angeführten Bestimmungen der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) gelten bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die den entsprechenden Gegenstand 
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regelt, als Bundesgesetz: 
 1. Für Fußböden in Betriebsräumen gilt § 6 Abs. 4 erster und zweiter Satz 

sowie Abs. 5, für Wände und Decken in Betriebsräumen § 7 Abs. 4, für 
die Beheizung von Arbeitsräumen und von brand- oder 
explosionsgefährdeten Räumen § 14 Abs. 2 und 3. 

 2. Für Ausgänge und Verkehrswege in Arbeitsstätten gelten § 22 Abs. 5 und 
§ 26 Abs. 10. 

 3. … 
 4. … 

regelt, als Bundesgesetz: 
 1. Für Fußböden in Betriebsräumen gilt § 6 Abs. 4 erster und zweiter Satz, 

für Wände und Decken in Betriebsräumen § 7 Abs. 4 zweiter Satz, für die 
Beheizung von Arbeitsräumen und von brandgefährdeten Räumen § 14 
Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die Wortfolge „und explosionsgefährdete 
Räume“ entfällt. 

 2. Für Ausgänge und Verkehrswege in Arbeitsstätten gelten § 22 Abs. 5 mit 
der Maßgabe, dass die Wortfolge „und von explosionsgefährdeten 
Räumen“ entfällt und § 26 Abs. 10 mit der Maßgabe, dass im ersten Satz 
die Wortfolge „Explosionsgefährdete Räume und“ entfällt. 

 3. … 
 4. … 

§ 107. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten die §§ 74, 75, 76 Abs. 6 und 8 
sowie § 81 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 8 AAV als Bundesgesetz. § 81 Abs. 8 
AAV gilt mit der Maßgabe, dass der erste Halbsatz lautet: ”In Räumen, in denen 
giftige oder ätzende Arbeitsstoffe verwendet werden,”. 

§ 107. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten die §§ 74 mit der Maßgabe, dass 
in Abs. 1 die Wortfolge „und in explosionsgefährdeten Räumen, und in Abs. 2 der 
erste Satz entfällt, 75, 76 Abs. 6 und 8 sowie § 81 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 8 
AAV als Bundesgesetz. § 81 Abs. 8 AAV gilt mit der Maßgabe, dass der erste 
Halbsatz lautet: ”In Räumen, in denen giftige oder ätzende Arbeitsstoffe 
verwendet werden,“. 

§ 108. (2) Bis zum In-Kraft-Treten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten für das 
Trinkwasser § 83 Abs. 2 AAV, für Waschgelegenheiten und Waschräume § 84 
Abs. 4 zweiter Satz AAV, für Kleiderkästen und Umkleideräume § 86 Abs. 6 
AAV, und für Aufenthaltsräume § 87 Abs. 1 letzter Satz AAV als Bundesgesetz. 
§ 86 Abs. 6 gilt mit der Maßgabe, dass der erste Halbsatz lautet: “Sofern die 
Arbeitskleidung bei Arbeiten stark verschmutzt wird oder die Schutzkleidung mit 
giftigen, ätzenden, leicht zersetzlichen oder ekelerregenden Arbeitsstoffen in 
Berührung kommt,”. 

§ 108. (2) Bis zum In-Kraft-Treten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten für das 
Trinkwasser § 83 Abs. 2 AAV, für Waschgelegenheiten und Waschräume § 84 
Abs. 4 zweiter Satz AAV, für Kleiderkästen und Umkleideräume § 86 Abs. 6 
AAV als Bundesgesetz. § 86 Abs. 6 gilt mit der Maßgabe, dass der erste Halbsatz 
lautet: “Sofern die Arbeitskleidung bei Arbeiten stark verschmutzt wird oder die 
Schutzkleidung mit giftigen, ätzenden, leicht zersetzlichen oder ekelerregenden 
Arbeitsstoffen in Berührung kommt,”. 

§ 109. (2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten die §§ 41 Abs. 8, 59 und 60 
AAV als Bundesgesetz. 

§ 109. (2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten § 41 Abs. 8, § 59 Abs. 1 bis 7, 
Abs. 8 mit Ausnahme des letzten Satzes, Abs. 9 bis 12, 14 und 15, weiters § 60 Abs. 
1 bis 3 und Abs. 10 bis 12 AAV als Bundesgesetz. 

§ 110. (8) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz 
zur Durchführung des 4. Abschnittes gelten die nachstehend angeführten 

§ 110. (8) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz 
zur Durchführung des 4. Abschnittes gelten die nachstehend angeführten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als 
Bundesgesetz: Für Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und 
sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 Abs. 3, 4, 5 erster Satz und Abs. 6 bis 11, für 
Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen § 52 Abs. 3 bis Abs. 6, für 
Arbeiten mit brandgefährlichen und explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen § 54 
Abs. 2 bis Abs. 9, für den Ersatz und das Verbot von Arbeitsstoffen und 
Arbeitsverfahren und die Verwendungsbeschränkungen § 55 Abs. 2 bis Abs. 10 
und für die Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen § 65 AAV mit der Maßgabe, 
dass in Abs. 9 erster Satz die Wortfolge ”oder infektiösen” entfällt. 

Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als 
Bundesgesetz: Für Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und 
sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 Abs. 4, Abs. 5 erster Satz, Abs. 6 und 7 sowie 
9 bis 11, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen § 52 Abs. 4 bis 
Abs. 6, für Arbeiten mit brandgefährlichen und explosionsgefährlichen 
Arbeitsstoffen § 54 Abs. 6 mit der Maßgabe, dass die Wortfolge 
„brandgefährlichen Arbeitsstoffen und“ entfällt, für den Ersatz und das Verbot 
von Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren und die Verwendungsbeschränkungen 
§ 55 Abs. 2 bis 5 und Abs. 7 bis 10 und für die Lagerung von besonderen 
Arbeitsstoffen § 65 AAV mit der Maßgabe, dass in Abs. 9 erster Satz die 
Wortfolge ”oder infektiösen” entfällt. 

§ 112. (3) Die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes erteilten 
Ermächtigungen bleiben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufrecht: 
Für diese Ermächtigungen gilt § 56 Abs. 3 und 5. Die ermächtigten Ärzte haben 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Verlangen Auskunft darüber 
zu erteilen, ob und welche besonderen ärztlichen Untersuchungen im Sinne der 
Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 sie in den letzten fünf Jahren vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes durchgeführt haben. Wird diese Auskunft nicht erteilt oder 
wurden in den letzten fünf Jahren keine Untersuchungen durchgeführt, so erlischt 
die Ermächtigung. 

§ 112. (3) Die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes erteilten 
Ermächtigungen bleiben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufrecht: 
Für diese Ermächtigungen gilt § 56 Abs. 3 und 5. Die ermächtigten Ärzte haben 
dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf 
Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, ob und welche besonderen ärztlichen 
Untersuchungen im Sinne der Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 sie in den letzten 
fünf Jahren vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführt haben. Wird 
diese Auskunft nicht erteilt oder wurden in den letzten fünf Jahren keine 
Untersuchungen durchgeführt, so erlischt die Ermächtigung. 

§ 113. (2) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung gelten für die unter dieses 
Bundesgesetz fallende Beschäftigung von Arbeitnehmern folgende Bestimmungen 
mit der Maßgabe als Bundesgesetz, daß Verweise auf § 6 Abs. 5 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes entfallen: 
 1. die §§ 2 bis 9 der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für 

bestimmte Arbeiten, BGBl. Nr. 441/1975, mit der Maßgabe, dass in § 7 
Abs. 2 der letzte Satz entfällt; 

 2. die §§ 2 bis 7 der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für 
die Vorbereitung und Organisation von bestimmten Arbeiten unter 
elektrischer Spannung über 1 kV, BGBl. Nr. 10/1982, mit der Maßgabe, 
dass in § 5 Abs. 2 der letzte Satz entfällt. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung hat der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales auf Antrag Zeugnisse von Einrichtungen, die nicht zur Ausstellung 
von Zeugnissen über den Nachweis der Fachkenntnisse nach den in Abs. 2 Z 1 und 
2 angeführten Bestimmungen berechtigt sind, durch Bescheid anzuerkennen, wenn 

§ 113. (2) entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Gewähr dafür gegeben ist, daß mindestens Fachkenntnisse vorliegen, die jenen 
der in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Bestimmungen entsprechen. Antragsberechtigt 
ist jene Person, für die das Zeugnis ausgestellt wurde. Für die Beschäftigung in 
Betrieben, die dem Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBl. 
Nr. 650/1994, unterliegen, hat die Anerkennung durch Bescheid des 
Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst zu erfolgen. 

§ 114. (2) § 65 Abs. 4 tritt erst mit Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz über die Grenzwerte (Auslöseschwellen) für die 
Schutzmaßnahmen in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten § 17 Abs. 1 bis 3 und 
§ 51 Abs. 1 und 3 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als 
Bundesgesetz. 

(4) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als Bundesgesetz: 
 1. § 48 Abs. 4 und 5 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 

diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 60 Arbeitsvorgänge 
regelt, 

 2. .……. 
 3. …….. 
 4. § 62 Abs. 1 bis 3 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 

diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 64 die Handhabung von 
Lasten regelt, 

 5. § 17 Abs. 4 und § 51 Abs. 2 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 66 Erschütterungen 
regelt, 

 6. § 16 Abs. 1 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die § 66 Abs. 2 näher durchführt, 

 7. §§ 66 bis 72 AAV mit der Maßgabe, dass in §§ 70 Abs. 1 erster Halbsatz 
und 71 Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die Wortfolge ”infektiöse,” entfällt, 
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz über 
persönliche Schutzausrüstungen, 

 8. § 73 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die in Durchführung des § 71 Abs. 1 die Arbeitskleidung 
regelt. 

§ 114. (2) entfällt 
 
 
 
 

(4) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als Bundesgesetz: 
 1. § 48 Abs. 5 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 

Bundesgesetz, die in Durchführung des § 60 Arbeitsvorgänge regelt, 
 
 2. …… 
 3. ……. 
 4. § 62 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 AAV bis zum Inkrafttreten einer 

Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 64 die 
Handhabung von Lasten regelt, 

 5. entfällt 
 
 
 
 6. § 16 Abs. 1 AAV mit der Maßgabe, dass die Worte „blendendes Licht, 

schädliche Strahlen“ entfallen, bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die § 66 Abs. 2 näher durchführt, 

 7. § 66, § 67 Abs. 3, sowie § 68 bis 72 AAV mit der Maßgabe, dass in §§ 70 
Abs. 1 erster Halbsatz und 71 Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die Wortfolge 
”infektiöse,” entfällt, bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz über persönliche Schutzausrüstungen, 

 8. § 73 AAV mit der Maßgabe, dass in Abs. 2 der zweite Satz entfällt, bis 
zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die in 
Durchführung des § 71 Abs. 1 die Arbeitskleidung regelt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 117. (4) Wird in einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz eine 

Arbeitsstättenbewilligung für Arbeitsstätten vorgesehen, die nach § 2 Abs. 3 der 
Verordnung BGBl. Nr. 116/1976 keiner Betriebsbewilligung bedürfen, so dürfen 
die bei Inkrafttreten einer solchen Verordnung bereits bestehenden Arbeitsstätten 
ohne Arbeitsstättenbewilligung bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den 
Antrag auf Arbeitsstättenbewilligung weitergeführt werden, sofern der Antrag 
binnen sechs Monaten ab Inkrafttreten der Verordnung eingebracht wird. 

§ 117. (4) Wird in einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz eine 
Arbeitsstättenbewilligung für Arbeitsstätten vorgesehen, die nach § 2 Abs. 3 der 
Verordnung BGBl. Nr. 116/1976 keiner Betriebsbewilligung bedürfen, so ist in 
dieser Verordnung festzulegen, ob oder wie lange die bei Inkrafttreten einer 
solchen Verordnung bereits bestehenden Arbeitsstätten ohne 
Arbeitsstättenbewilligung weitergeführt werden dürfen und innerhalb welcher 
Frist ab Inkrafttreten der Verordnung ein allenfalls erforderlicher 
Bewilligungsantrag eingebracht werden muss. 

§ 118. (3) Die Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl. Nr. 340/1994, (BauV), 
gilt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen als Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz. Für die Änderung der Bauarbeiterschutzverordnung ist dieses 
Bundesgesetz maßgeblich: 
 1. Abweichend von § 31 Abs. 5 erster Satz BauV muß eine Person 

nachweislich für die Erste Hilfe ausgebildet sein, wenn ein Arbeitgeber 
auf einer Baustelle mindestens fünf Arbeitnehmer beschäftigt. 

 2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
 3. In § 151 BauV entfallen im Abs. 3 die Worte „durch 

Amtssachverständige”, im Abs. 5 die Worte „oder 
Amtssachverständigen”. 

 4. Die §§ 157, 158 Abs. 1 und 2, 160 und 161 BauV entfallen. 

§ 118. (3) Die Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl. Nr. 340/1994, (BauV), 
gilt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen als Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz. Für die Änderung der Bauarbeiterschutzverordnung ist dieses 
Bundesgesetz maßgeblich: 
 1. entfällt 
 
 
 2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
 3. entfällt 
 
 
 4. Die §§ 158 Abs. 1 und 160 BauV entfallen. 

§ 118. (4) Die nachstehend angeführten Übergangsbestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gelten nicht für Baustellen: 
 1. § 107 betreffend den Brandschutz und die Erste Hilfe, 
 2. § 109 Abs. 2 betreffend Arbeitsmittel und § 109 Abs. 6 zweiter Satz 

betreffend Abnahmeprüfungen und wiederkehrende Prüfungen, 
 3. § 114 Abs. 4 betreffend Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze. 

§ 118. (4) Die nachstehend angeführten Übergangsbestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gelten nicht für Baustellen: 
 1. § 107 betreffend den Brandschutz und die Erste Hilfe, 
 2. § 109 Abs. 2 betreffend Arbeitsmittel, 
 3. § 114 Abs. 4 betreffend Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze. 

§ 119. (1) Die §§ 3 und 4, § 5 erster Satz sowie §§ 6 bis 50 der Druckluft- und 
Taucherarbeitenverordnung, BGBl. Nr. 501/1973, gelten bis zum Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die solche Arbeiten regelt, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen als Bundesgesetz. 

§ 119. (1) Die §§ 3 und 4, § 5 erster Satz sowie §§ 6 bis 22, § 23 Abs. 1 bis 5 
und Abs. 7 bis 10, §§ 24 bis 30, § 31 Abs. 5 und Abs. 9, § 32 Abs. 1, 3, 4 und 5, §§ 
33 bis 44 sowie §§ 46 bis 50 der Druckluft- und Taucherarbeitenverordnung, 
BGBl. Nr. 501/1973, gelten bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die solche Arbeiten regelt, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als Bundesgesetz. 

§ 119. (3) § 31 Abs. 7 der Verordnung gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle § 119. (3) Anhang 5 der Verordnung gilt nicht hinsichtlich des Nachweises 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Nachweises der Fachkenntnisse nach § 6 des Arbeitnehmerschutzgesetzes der 
Nachweis der Fachkenntnisse nach § 63 dieses Bundesgesetzes tritt. 

über Taucherarbeiten (Ausbildung für Taucherarbeiten) sowie hinsichtlich der 
Ausbildung als Taucher/in und als Signalperson. 

§ 119. (4) § 45 Abs. 1 der Verordnung gilt mit der Maßgabe, daß der Verweis 
auf die Verordnung BGBl. Nr. 77/1954 mit Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die die Durchführung von Sprengarbeiten regelt, durch 
einen Verweis auf diese Verordnung ersetzt wird. 

§ 119. (4) entfällt 

§ 120. Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
Sprengarbeiten regelt, bleiben § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 1, 3 und 4 und §§ 3 bis 29 der 
als Bundesgesetz in Geltung stehenden Verordnung über den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Dienstnehmern bei der Ausführung von Sprengarbeiten, 
BGBl. Nr. 77/1954, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 441/1975, 
für die unter dieses Bundesgesetz fallende Beschäftigung von Arbeitnehmern mit 
Sprengarbeiten in Geltung. 

§ 120. entfällt 

§ 122. (1) Die nachstehenden Bestimmungen, die sowohl den Schutz der 
Arbeitnehmer als auch gewerberechtliche Belange regeln, bleiben jeweils als 
bundesgesetzliche Bestimmungen in Geltung, bis durch eine Verordnung, die sich 
auf dieses Bundesgesetz und auf die Gewerbeordnung 1994 stützt, eine 
Neuregelung desselben Gegenstandes oder eine Änderung erfolgt. 

§ 122. (1) Die nachstehenden Bestimmungen, die sowohl den Schutz der 
Arbeitnehmer/innen als auch gewerberechtliche Belange regeln, bleiben jeweils als 
bundesgesetzliche Bestimmungen in Geltung, und zwar als 
Arbeitnehmer/innenschutzvorschrift solange, bis durch eine Verordnung, die sich 
auf dieses Bundesgesetz stützt, eine Änderung oder Neuregelung desselben 
Gegenstandes erfolgt, und als gewerberechtliche Vorschrift solange, bis durch 
eine Verordnung, die sich auf die Gewerbeordnung 1994 stützt, eine Änderung 
oder Neuregelung desselben Gegenstandes erfolgt. 

§ 122. (2) Flüssiggas: 
 1. § 1, §§ 3 bis 63, § 65 Abs. 1 und 2, § 67 und § 68 der als Bundesgesetz in 

Geltung stehenden Flüssiggas-Verordnung, BGBl. Nr. 139/1971, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 234/1972, bleiben bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung, die den Betrieb von Anlagen regelt, in 
denen Flüssiggas gelagert, abgefüllt oder verwendet wird, in Geltung. 

 2. Die Verordnung über Ausstattung und Betriebsweise von gewerblichen 
Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen, BGBl. 
Nr. 558/1978, ausgenommen § 32, bleibt bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung, die den Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen regelt, als 
Bundesgesetz in Geltung. 

§ 122. (2) entfällt 

§ 123. (2) Steinbrüche: 
 1. Für die diesem Bundesgesetz unterliegenden im Tagbau betriebenen 

§ 123. (2) entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Steinbrüche, Lehm-, Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie die Anlegung 
oder Abtragung von Halden bleiben bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die denselben Gegenstand regelt, 
die §§ 3 bis 5, § 6 Abs. 1 bis 5 und Abs. 7 sowie die §§ 7, 8, 10, 11 Abs. 2 
und 3, §§ 12 bis 44, 45 Abs. 1 und 2 sowie § 46 der als Bundesgesetz in 
Geltung stehenden Verordnung über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, Sand- und 
Kiesgruben sowie bei Haldenabtragungen, BGBl. Nr. 253/1955, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 234/1972, als 
Arbeitnehmerschutzvorschrift in Geltung. 

 2. Die Geltung von § 1 Abs. 2, §§ 52 bis 62, § 66 und § 67 Abs. 2 der in 
Abs. 1 angeführten Verordnung als gewerberechtliche Bestimmungen 
wird nicht berührt. 

§ 123. (3) Schiffahrtsanlagen: 
Der 4. Teil der Schiffahrtsanlagenverordnung, BGBl. Nr. 334/1991, gilt bis 

zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die denselben 
Gegenstand regelt, als Bundesgesetz. 

§ 123. (3) entfällt 

§ 123. (4) Asbestverordnung: 
 1. Die Asbestverordnung, BGBl. Nr. 324/1990, gilt nach Maßgabe der Z 2 

und 3 bis zum Inkrafttreten einer Verordnung, die sich auf das 
Chemikaliengesetz und auf dieses Bundesgesetz stützt, als Bundesgesetz. 

 2. § 2 Abs. 3 der Asbestverordnung lautet: „Der Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie hat nach Anhörung des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales das Herstellen, Inverkehrsetzen oder Verwenden von 
bestimmten asbesthaltigen Zubereitungen oder Fertigwaren mit Bescheid 
zuzulassen, insoweit die Belange des Arbeitnehmerschutzes nicht 
beeinträchtigt werden und unvertretbare Gefährdungen der Umwelt oder 
unmittelbare schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen 
auszuschließen sind, wenn der Hersteller oder Importeur eines 
asbesthaltigen Produkts mit einem Gutachten einer staatlich autorisierten 
Prüfstelle darlegt, daß nach dem Stand der Technik gesundheitlich 
weniger bedenkliche oder unbedenkliche Ersatzstoffe nicht verfügbar sind 
oder auf Grund besonderer Konstruktionsverhältnisse nur asbesthaltige 
Ersatzteile verwendet werden können”. 

 3. In § 2 Abs. 6 wird der Verweis auf das 

§ 123. (4) entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 234/1972, durch einen Verweis auf dieses 
Bundesgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen ersetzt. 

§ 124. (3) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die nachstehenden 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen außer Kraft: 

Z 1 bis 13 
 14. § 1 Z 7 bis 16, § 2, § 4 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 1 bis 4 und Abs. 5 

mit Ausnahme des vierten Satzes, § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 9, § 38, § 48 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, § 50, § 52 Abs. 1 und 2, § 53 Abs. 9, § 54 
Abs. 1, § 55 Abs. 1, §§ 56 und 57, § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 4, 
§ 87 Abs. 1 erster und zweiter Satz, § 89, § 90 Abs. 1 sowie §§ 91 bis 103 
der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 218/1983, 

§ 124. (3) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die nachstehenden 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen außer Kraft: 

Z 1 bis 13 
 14. § 1 Z 7 bis 16, § 2, § 4 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 1 bis 4 und Abs. 5 

mit Ausnahme des vierten Satzes, § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 9, § 37 Abs. 1 
und 2, § 38, § 48 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, § 50, § 52 Abs. 1 und 2, 
§ 53 Abs. 9, § 54 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 11, §§ 56 und 57, § 84 Abs. 2, 
§ 85 Abs. 1, § 86 Abs. 4, § 87 Abs. 1 erster und zweiter Satz, § 89, § 90 
Abs. 1 sowie §§ 91 bis 103 der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 218/1983, 

§ 127. (1) – (2) § 127. (1) – (2) 
(3) Zu dem in § 131 Abs. 11 genannten Zeitpunkt anhängige 

Ermächtigungsverfahren nach § 56 Abs. 2 sind nach der bis dahin geltenden 
Rechtslage weiterzuführen. 

§ 130. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 
260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder den dazu 
erlassenen Verordnungen 
 1. -18. ……. 
 19. die Verpflichtungen betreffend die Gestaltung von Arbeitsvorgängen oder 

die Gestaltung oder Einrichtung von Arbeitsplätzen verletzt, 
 20. - 32. ……. 

§ 130. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 
8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder den dazu 
erlassenen Verordnungen 
 1. -18. ……. 
 19. die Verpflichtungen betreffend die Vorbereitung, Gestaltung und 

Durchführung von Arbeitsvorgängen oder die Einrichtung, Beschaffenheit 
und Erhaltung von Arbeitsplätzen verletzt, 

 20. - 32. ……. 
§ 130. (2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 

260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach diesem 
Bundesgesetz nicht einhält. 

§ 130. (2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 
8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach diesem 
Bundesgesetz nicht einhält. 

§ 130. (3) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 
260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Überlasser oder Beschäftiger die in diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen Verpflichtungen im 

§ 130. (3) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 
8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Überlasser oder Beschäftiger die in diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen Verpflichtungen im 
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25 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zusammenhang mit der Überlassung verletzt. Zusammenhang mit der Überlassung verletzt. 

§ 130. (4) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis 218 €, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 360 € zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung durch 
den Arbeitgeber oder das Arbeitsinspektorat entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen … 

§ 130. (4) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis 250 €, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 413 € zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung durch 
den Arbeitgeber oder das Arbeitsinspektorat entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen … 

§ 130. (5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 
260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber/in … 

§ 130. (5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 
8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer als Arbeitgeber/in … 

§ 130. (6) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 
260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer … 

§ 130. (6) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 
8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen 
ist, begeht, wer … 

 (11) Es treten 
 1. mit Ablauf des 31.12.2012 außer Kraft: § 56 Abs. 5 Z 2, § 62 Abs. 6, § 99 

Abs. 3 Z 3a, § 113 Abs. 2 und 3, § 114 Abs. 2 und Abs. 4 Z 5, § 118 
Abs. 3 Z 1 und 3, § 119 Abs. 4, § 120, § 122 Abs. 2, § 123 Abs. 2, 3 und 
4; 

 2. mit 1.1.2013 in Kraft: das Inhaltsverzeichnis, § 2 Abs. 1, 7, 7a und 9, § 3 
Abs. 1, die Überschrift zu § 4, § 4 Abs. 1, 5 und 6, § 6 Abs. 3, § 7 Z 4a 
und Z 7, § 10 Abs. 1 und 6, § 15 Abs. 1, § 20 Abs. 7, § 23 Abs. 5, § 40 
Abs. 7, § 41 Abs. 4 Z 1, § 45 Abs. 3a, § 52 Z 5, § 56 Abs. 2, Abs. 5 Z 2 
und Abs. 5a, § 56 Abs. 7, § 57 Abs. 6, § 60 Abs. 2 und 4, § 62 Abs. 5 und 
8, § 67 Abs. 5 Z 4, § 69 Abs. 7, § 72 Abs. 1 Z 1, § 75 Abs. 1 Z 1 und 
Abs. 4, § 78a Abs. 6 Z 2 und Abs. 7 Z 2, § 79 Abs. 2, § 80 Abs. 1 Z 1 und 
Abs. 4, § 84 Abs. 1 und 3, die Überschrift zu § 86, § 86 Abs. 1 und 3, § 88 
Abs. 3 Z 4, § 91 Abs. 3, die Überschrift zu § 93, § 93 Abs. 1, 2 und 6, § 94 
Abs. 1 Z 10 und 11, Abs. 5a, 5b und 6, § 99 Abs. 3 Z 3, § 99 Abs. 3 Z 5, 
§ 106 Abs. 3, § 107 Abs. 1, § 108 Abs. 2, § 109 Abs. 2, § 110 Abs. 8, 
§ 114 Abs. 4 Z 1, 4, 6, 7 und 8, § 117 Abs. 4, § 118 Abs. 3 Z 4 und 
Abs. 4, § 119 Abs. 1 und 3, § 122 Abs. 1, § 124 Abs. 3 Z 14, § 127 Abs. 
3, § 130 Abs. 1 bis 6 und § 132, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012. 

§ 132. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
 1. hinsichtlich des § 123 Abs. 4 der Bundesminister für Land- und 

§ 132. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

 2. hinsichtlich des § 63 Abs. 3, soweit er sich auf die Bescheinigung über die 
Verlässlichkeit bezieht, und des § 63 Abs. 5 der Bundesminister für 
Inneres, 

 3. im Übrigen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. 

entfällt 
 
 1. hinsichtlich des § 63 Abs. 3, soweit er sich auf die Bescheinigung über die 

Verlässlichkeit bezieht, und des § 63 Abs. 5 der Bundesminister für 
Inneres, 

 2. im Übrigen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. 

Textgegenüberstellung 
Artikel 2: Änderung des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (ArbIG) 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben der Arbeitsinspektion 

§ 3. (1) Die Arbeitsinspektion ist die zur Wahrnehmung des gesetzlichen 
Schutzes der Arbeitnehmer/innen und zur Unterstützung und Beratung der 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen bei der Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes berufene Behörde. Sie hat durch ihre Tätigkeit dazu 
beizutragen, dass Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer/innen 
sichergestellt und durch geeignete Maßnahmen ein wirksamer Arbeitnehmerschutz 
gewährleistet wird. Zu diesem Zweck hat die Arbeitsinspektion die 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen erforderlichenfalls zu unterstützen und 
zu beraten sowie die Einhaltung der dem Schutz der Arbeitnehmer/innen 
dienenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen zu überwachen, 
insbesondere soweit diese betreffen 
 1. den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit, 
 2. - 6. 

Aufgaben der Arbeitsinspektion 
§ 3. (1) Die Arbeitsinspektion ist die zur Wahrnehmung des gesetzlichen 

Schutzes der Arbeitnehmer/innen und zur Unterstützung und Beratung der 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen bei der Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes berufene Behörde. Sie hat durch ihre Tätigkeit dazu 
beizutragen, dass Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer/innen 
sichergestellt und durch geeignete Maßnahmen ein wirksamer Arbeitnehmerschutz 
gewährleistet wird. Zu diesem Zweck hat die Arbeitsinspektion die 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen erforderlichenfalls zu unterstützen und 
zu beraten sowie die Einhaltung der dem Schutz der Arbeitnehmer/innen 
dienenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen zu überwachen, 
insbesondere soweit diese betreffen 
 1. den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit sowie der 

Integrität und Würde, 
 2. - 6-. 

§ 10. (1) Ist das Arbeitsinspektorat der Ansicht, dass in einer Betriebsstätte 
oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer/innen zu treffen sind, so hat es im Rahmen 
der Arbeitnehmerschutzvorschriften bei der zuständigen Behörde die 
Vorschreibung der erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Eine Ablichtung des 
Antrages ist dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin und den Organen der 
Arbeitnehmerschaft zur Kenntnis zu übersenden. 

§ 10. (1) Ist das Arbeitsinspektorat der Ansicht, dass in einer Betriebsstätte 
oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit sowie der Integrität und Würde der Arbeitnehmer/innen zu 
treffen sind, so hat es im Rahmen der Arbeitnehmerschutzvorschriften bei der 
zuständigen Behörde die Vorschreibung der erforderlichen Maßnahmen zu 
beantragen. Eine Ablichtung des Antrages ist dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin 
und den Organen der Arbeitnehmerschaft zur Kenntnis zu übersenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 20. (3) Die Sicherheitsbehörden haben jeden ihnen zur Kenntnis gelangten 

Arbeitsunfall in Betriebsstätten oder auf Arbeitsstellen, bei dem ein 
Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin getötet oder erheblich verletzt worden ist, dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat ohne Verzug zu melden. 

§ 20. (3) Die Sicherheitsbehörden haben jeden ihnen zur Kenntnis gelangten 
Arbeitsunfall in Betriebsstätten oder auf Arbeitsstellen, bei dem ein 
Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin getötet oder erheblich verletzt worden ist, dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat ohne Verzug zu melden und diesem den 
maßgeblichen Sachverhalt, den/die Arbeitgeber/in, den Bauherrn sowie Namen 
und Geburtsdatum des Unfallopfers mitzuteilen. Darüber hinaus ist das 
Arbeitsinspektorat ermächtigt, zusätzliche Informationen von den 
Sicherheitsbehörden einzuholen, soweit dies für die Erfüllung gesetzlich 
übertragener Aufgaben erforderlich ist. 

§ 25. (1) bis (7) § 25. (1) bis (7) 
(8) § 3 Abs. 1 Z 1, § 10 Abs. 1 und § 20 Abs. 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2012 treten mit 1.1.2013 in Kraft. 
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